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§ 60.

Schäden, welche d»rch jagdbares Streif- oder Wechselwild ver¬
ursacht werden, sind gleichfalls vom Jagdberechtigten jenes Gebietes
zn ersetzen, wo der Schaden verursacht wurde.

8 61.

Schäden, welche an Grund und Boden oder au dessen »och
nicht eingebrachten Erzeugnissen durch aus Thiergärten ausgebrochene,
nicht jagdbare Thiere verursacht werde», sind gleichfalls von dem
Jagdberechtigten des Gebietes zil ersetzen, >vo der Schaden verursacht
wurde.

§ 62.

Dein zum Ersätze von Jagdschäden (§ 59, lit, a) Verpflichteten
steht es frei, den Regreß gegen den unmittelbar Schuldtragenden im
ordentlichen Rechtswege geltend zu machen.

Für die im § 61 bezeichneten Schadenersätze bleibt dem Jagd¬
berechtigten der im ordentlichen Rechtswege geltend zu machende
Regreß gegen den Thiergartenbesitzer vorbehalten, wobei ihm der Be-
weis obliegt, daß der bezahlte Schaden durch die Thiere des letzteren
entstanden ist.

8 63.

Jeder Grundbesitzer ist befugt, seine Grundstücke gegen das Ein¬
dringen des Wildes zu verwahren, doch dürfen die hiezu getroffenen
Vorkehrungen nicht etwa zum Fangen des Wildes eingerichtet sein.
Hiebei sind in Gegenden an Wässern geeignete Vorrichtungen an¬
zubringen, damit das Wild sich bei Anschwellung des Wassers
retten könne.

Jedermann ist ferner befugt, das Wild von seinen Grundstücken
durch hiezu bestimmte Personen, durch Ausstellung von Wildscheuchen,
Nachtfeuer u. dgl. m., ferne zu halten oder abzutreiben. Sollte sich

bei einer solchen Gelegenheit ein Wildstück verletzen oder zu Grunde
gehen, so ist der Jagdberechtigtc nicht befugt, dafür einen Ersatz zu
fordern.

8 64.

Auch der Jagdberechtigte kaun die innerhalb seines Jagdgebietes
gelegenen fremden Grundstücke durch Einzäunungen oder andere
Vorsichtsmaßregeln gegen Wildbeschädigungen schütze», insoweit der
Grundbesitzer hiedurch in der Benützung seines Grundes nicht beein¬
trächtigt wird.
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